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Die Geschichte der Fach -
zahnärzte in Deutschland
History of registered dentistry specialities  
in Germany
Erste Ansätze zur postgradualen zahnmedizinischen 
Weiterqualifikation sind im Deutschen Kaiserreich zu 

verzeichnen. Die erste offizielle zahnmedizinisch/medizi-
nische Weiterbildung wurde in der Weimarer Republik 1924 
mit dem Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(für Doppelapprobierte) eingeführt. In den letzten 85 Jahren 
gab es während der NS-Zeit, der Ära der Deutschen Demo-
kratischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland 
ein wechselvolles Ringen um drei Facharzt- und zwölf Fach-
zahnarztbezeichnungen, allerdings ohne ein fachlich plausi-
bles Gesamtkonzept unter Einschluss aller relevanten Diszipli-
nen zu finden. Vor dem Hintergrund der Spezialisierungsten-
denzen in der ZMK-Heilkunde erscheint es – auch unter Be-
rücksichtigung dentalhistorischer Entwicklungen – angemes-
sen, dass neben dem Facharzt für MKG-Chirurgie für Dop-
pelapprobierte zumindest für alle Fächer, die an Universitä-
ten durch eigenständige Abteilungen vertreten sind (Kiefer-
orthopädie, Oralchirurgie, Zahnärztliche Prothetik, Zahner-
haltung und Parodontologie) entsprechende Fachzahnarzt-
bezeichnungen für Einfachapprobierte belassen bzw. neu 
eingeführt werden. Weitere Differenzierungen könnten auf 
der Ebene der Zusatzbezeichnungen geregelt werden. 
(Dtsch Zahnärztl Z 2010, 65: 206–213)

Schlüsselwörter: Dentalhistorik, Fachzahnarzt, Zahnmedizi-
nische Weiterbildung, Zusatzbezeichnung
Initial stages to advanced qualification in post-graduate den-
tistry can already be found in the German Empire 
(1871–1918). The first dental/medically advanced license 
was officially introduced in the Weimar Republic in 1924 as 
„medical specialist for diseases of tooth, mouth and jaw“ 
(only available for license holders in both disciplines, dentis-
try and medicine). During the last 85 years a great variety 
of changes occurred in attempting three medical specialist 
and twelve dental specialist licenses: First during the NS era, 
then during the eras of the German Democratic Republic 
and the German Federal Republic. However, a conclusive 
form of a feasable general conception with inclusion of all 
relevant disciplines was never found. In the face of tenden-
cies of specification in dentistry it appears – taking into ac-
count historical developments in dentistry – that besides the 
specialist license MKG surgery for holders of two general 
licenses (dentistry and medicine) at least those disciplines 
which are represented by university departments (such as or-
thodontics, oral surgery, dental prosthetics, conservative 
dentistry, periodontology) should be given corresponding 
specialist licenses, even if their holders have only one dentist 
license. Further differentiation could be negotiated at the 
level of „additional degrees“.
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Einleitung

Die dentalhistorische Forschung hat 
aufgezeigt, dass sich die Herausbildung 
eines akademischen Berufsstandes in 
der Zahnmedizin wesentlich schwieri-
ger gestaltete und sich auch viel später 
vollzog als in der Medizin [12, 13, 14, 20, 
23, 28]. Viele Generationen von Zahn-
ärzten mussten gewaltige Anstrengun-
gen unternehmen, um der Zahnmedizin 
einen gebührenden Stellenwert zu ver-
schaffen. Noch vor etwa hundertfünfzig 
Jahren wurde die Zahnmedizin in ho-
hem Umfang von Badern und Barbieren 
ohne jegliche Ausbildung ausgeübt. Ein 
ordnungsgemäßes Zahnmedizinstudi-
um von sieben Semestern an einer Medi-
zinischen Fakultät ist in Deutschland of-
fiziell erst seit 1909 etabliert, die Pro-
motionsmöglichkeit zum Dr. med. dent. 
wurde 1919 und die Habilitationsmög-
lichkeit für Zahnärzte 1923 eingeführt. 
Die vollständige Akademisierung des 
Zahnarztberufs mit einer Abschaffung 
von handwerklichen Dentisten und 
Zahnpraktikern gelang erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg und zwar sowohl im 
Osten als auch im Westen Deutschlands.

Im Osten erließ den Ausführungen 
von W. Künzel (2010) zufolge die Haupt-
verwaltung Gesundheitswesen der 
Deutschen Wirtschaftskommission für 
die Sowjetische Besatzungszone bereits 
im März 1949, also Monate vor der 
Gründung der DDR, die „Anordnung 
über die Approbation der Zahnärzte“, 
mit der die Zahnheilkunde neu definiert 
und in ihrer praktischen Ausübung al-
lein auf die approbierten Zahnärzte ein-
geschränkt wurde. Der bis dahin zwi-
schen Zahnärzten, Dentisten und Zahn-
praktikern inhaltlich und qualitativ 
existente Ausbildungs- und Qualifikati-
onsunterschied war damit gesetzlich 
aufgehoben (§ 14) und die zahnärztliche 
Tätigkeit in einen medizinischen Hoch-
schulberuf umgewandelt [21].

Im Westen vollzog sich der Um-
wandlungsprozess durch das Zahnheil-
kundegesetz von 1952 und die damit 
verbundene, 1955 in Kraft getretene 
Zahnärztliche Approbationsordnung 
mit einem vollwertigen 10-semestrigen 
Studium. 

Wie schwierig sich die Weiterent-
wicklung bis heute gestaltet, erkennt 
man nicht nur in den jahrelang vergeb-
lichen Bemühungen um eine Aktualisie-
rung der prägradualen Lehre (Novellie-

rung der zahnärztlichen Approbations-
ordnung), sondern auch in den mannig-
faltigen Diskussionen über den Ausbau 
zahnärztlicher Weiterbildungen in 
Form von Fachzahnarzt- und Zusatz-
bezeichnungen. 

Eine zahnmedizinhistorische Ab-
handlung, die sich dezidiert mit der Ge-
schichte der Fachzahnärzte in Deutsch-
land beschäftigt, steht bislang aus. Diese 
Lücke soll mit diesem Beitrag geschlos-
sen werden. Da sich die Entwicklung der 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie parallel 
vollzog, wurde sie mit in die Darstellung 
aufgenommen, obwohl es sich hier 
größtenteils nicht um eine Fachzahn-
arzt-, sondern eine Facharztweiterbil-
dung handelt.

Anfänge von postgradualen 
Fachqualifikationen im Deut-
schen Kaiserreich (1871 bis 
1918)

Bedingt durch die Profilierungsbemü-
hungen akademischer Zahnärzte gegen-
über handwerklichen Dentisten, die fast 
alle Kapazitäten banden, beschäftigte 
sich die Zahnärzteschaft in Deutschland 
erst wesentlich später als die Ärzteschaft 
mit der Thematik von postgradualen 
Weiterqualifikationen. 

Erste Ansätze zu Schwerpunktbil-
dungen sind im Deutschen Kaiserreich 
zu verzeichnen. Sie betrafen zum einen 
die fachlichen Vorlieben und Interessen 
einzelner Hochschullehrer, zum ande-
ren aber auch Institutionen mit spezi-
fischem Auftrag, wie zum Beispiel die 
Schulzahnkliniken (die erste Schulzahn-
klinik entstand 1902 in Straßburg/El-
saß) [15]. Besondere Dringlichkeit er-
langte die Frage einer Spezialisierung, als 
es um den Einsatz von Militärzahnärz-
ten ging. Diese erlangte im Ersten Welt-
krieg (1914 bis 1918) vermehrte Bedeu-
tung, so dass spezielle Ausbildungsgän-
ge für Kriegszahnärzte abgehalten wur-
den. In einer geschichtlichen Abhand-
lung über die Entwicklung des Zahnärz-
testandes wird dazu vermerkt: „Die 
Überweisung der Kieferverletzten zur 
fachzahnärztlichen (sic!) Behandlung 
erfolgte an die Reservelazarette Berlin 1 
(Zahnärztliches Institut der Univer-
sität), Berlin 2 Tempelhof, Düsseldorf 
(Klinik Bruhn) sowie an das Festungs-
lazarett Straßburg im Elsaß“ [23b]. Eine 
weiterführende Institutionalisierung 

konnte allerdings im Deutschen Kaiser-
reich nicht mehr vorgenommen wer-
den. 

Fachärzte für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten in der 
Weimarer Republik (1919 bis 
1933)

Die erste offizielle zahnmedizinische 
Fachqualifikation war Doppelappro-
bierten (mit ärztlicher und zahnärzt-
licher Approbation) vorbehalten. In der 
Weimarer Republik wurde im Jahr 1924 
der Facharzt für Zahn-, Mund- und Kie-
ferkrankheiten mit einer dreijährigen 
Fachausbildung eingeführt [9, 27]. Die 
Qualität der Ausbildung war aber offen-
bar sehr heterogen. Sie musste nicht an 
einer Fachklinik erfolgen, da es damals 
kaum entsprechende Institutionen gab 
[9]. 

Der Terminus „Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten“ ließ die Weiterent-
wicklung in verschiedene Richtungen 
offen. Er wies zum einen in Richtung der 
späteren Oral- und Kieferchirurgie, zum 
anderen aber auch in Richtung der allge-
meinen Stomatologie beziehungsweise 
allgemeinen Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde. 

Fachärzte und Fachzahnärzte 
im „Dritten Reich“ (1933 bis 
1945)

In der nationalsozialistischen Diktatur 
des „Dritten Reichs“ ordnete im Jahr 
1935 der Reichszahnärzteführer Ernst 

Stuck weitgehend willkürlich die Be-
zeichnungen „Fachzahnarzt für Kiefer-
orthopädie“ und „Fachzahnarzt für Kie-
ferchirurgie“ an, ohne ein Gesamtkon-
zept für die Weiterentwicklung des Be-
rufsstandes im Auge zu haben.

Voraussetzungen für die Fachquali-
fikation waren: „Dreijährige Spezialaus-
bildung nach der Approbation als Zahn-
arzt oder Arzt an einem vom Reichs-
zahnärzteführer anerkannten Univer-
sitätsinstitut, an einer Kieferklinik oder 
bei einem vom Reichszahnärzteführer 
anerkannten Fachzahnarzt für Kiefer-
orthopädie oder Kieferchirurgie“ [3, 34, 
39].

Da vor allem ärztlicherseits gegen 
die Bezeichnung „Fachzahnarzt für Kie-
ferchirurgie“ Einwände vorgebracht 
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wurden, wurde sie 1942 in „Fachzahn-
arzt für Kieferkrankheiten“ umbenannt. 
Die Änderung wurde damit begründet, 
dass die Bezeichnung „Fachzahnarzt für 
Kieferchirurgie“ wesentliche Belange 
der großen Chirurgie berührte und auch 
unglücklich gewählt sei [35].

Neben dem Fachzahnarzt für Kiefer-
orthopädie und dem Fachzahnarzt für 
Kieferkrankheiten für Einfachapprobier-
te gab es in der Ära des „Dritten Reichs“ 
noch den Facharzt für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten für Doppel-
approbierte.

Die Änderungen in den Bezeichnun-
gen (zum Beispiel von Fachzahnarzt für 
Kieferchirurgie in Fachzahnarzt für Kie-
ferkrankheiten) sorgten für Verwirrung 
und Unruhe, weshalb sich der Reichs-
zahnärzteführer 1944 zu einer Rechtfer-
tigung und Klarstellung veranlasst sah.

Er ordnete dem Fachzahnarzt für 
Kieferkrankheiten vorwiegend Auf-
gaben in der (kleinen) Oralchirurgie und 
der Abklärung dentogener Herdinfekti-
on zu, wohingegen der Facharzt für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
für die (große) Kieferchirurgie zuständig 
sei. Gerade in Kriegszeiten sei es wichtig, 
über eine große Zahl solcher Fachleute 
zu verfügen.

Die Begründung zur Etablierung ei-
ner Fachzahnarztqualifikation für das 
vergleichsweise kleine Fach der Kiefer-
orthopädie bei gleichzeitiger Verweige-
rung einer solchen Weiterbildung für 
die größeren Disziplinen der konservie-
renden Zahnheilkunde und zahnärzt-
lichen Prothetik lieferte Stuck damit, 
dass er der Kieferorthopädie die mit Ab-
stand größte Bedeutung in der künfti-
gen Zahnmedizin zumaß. Insbesondere 
in der Prävention komme der Kiefer-
orthopädie für die Zahnheilkunde und 
etliche weitere medizinische Diszipli-
nen höchste Priorität zu. Er führte dazu 
unter anderem aus: „Der Kieferorthopä-
de ist der beste (sic!) Karies-Prophylakti-
ker, er schafft Voraussetzung für eine 
Wiederherstellung gestörter Gebißfunk-
tion, er beseitigt aber vor allem durch 
Auflockerung des Engstandes der Zähne 
gefährliche Retentionsstellen. Im Übri-
gen sind kieferorthopädische Maßnah-
men geeignet, Hals-, Nasen- und Ra-
chenerkrankungen vorzubeugen“ [36]. 
Eine auf wissenschaftliches Datenmate-
rial gestützte Untermauerung seiner Be-
vorzugung der Kieferorthopädie zu Las-
ten der konservierenden und protheti-

schen Zahnheilkunde lieferte der natio-
nalsozialistische Reichszahnärzteführer 
allerdings nicht.

Fachärzte und Fachzahnärzte 
in der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik 
(1949 bis 1990) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in 
der kommunistischen Diktatur der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) zunächst wieder die Be-
zeichnung „Fachzahnarzt für Kiefer-
orthopädie“ 1956 aufgegriffen [21]. 
Doppelapprobierte Kieferchirurgen er-
hielten die Bezeichnung „Facharzt für 
Kieferchirurgie“ [29]. 

1961 wurden die zahnmedizi-
nischen Gebietsbezeichnungen unter 
Verwendung des Namens Stomatologie 
erweitert. Zur orthopädischen Stomato-
logie (Kieferorthopädie) hinzu kam die 
Fachzahnarztbezeichnung „Kindersto-
matologie“ sowie die Fachzahnarzt-
bezeichnung „Allgemeine Stomatolo-
gie“ [16]. 

1977 wurde der kieferchirurgische 
Facharzt auf der Grundlage der Doppel-
approbation (analog dem westdeut-
schen MKG-Chirurgen, siehe unten) ab-
geschafft und in Anlehnung an die an-
deren sozialistischen Länder ein Fach-
zahnarzt für Kieferchirurgie eingeführt 
[17].

1983 erging eine Anweisung und 
Verfügung des damaligen DDR-Ministe-
riums für Gesundheitswesen, die bein-
haltete, dass Zahnärzte in Weiterbildung 
theoretisch-experimenteller Fächer die 
Befähigung über Ausübung ärztlicher 
Maßnahmen auf dem Gebiet der jeweili-
gen Fachrichtung erwerben könnten 
[24, 25]. Dies wurde später in die Bun-
desärzteordnung (BÄO) der Bundes-
republik Deutschland (BRD) aufgenom-
men. In § 10a, Abs. 2 wird dort auf den 
Fachzahnarzt für eine theoretisch-expe-
rimentelle Fachrichtung der Medizin 
hingewiesen [5]. In den aktuellen 
Schlüsseltabellen der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) ist unter Be-
zugnahme auf den Bundesmantelver-
trag der Ärzte (BMV-Ä) unter anderem 
von einem Fachzahnarzt für Mikrobio-
logie (Schlüsselnr. 359) und einem 
Fachzahnarzt für theoretisch-experi-
mentelle Medizin (Schlüsselnr. 361) 
die Rede [18, 19]. W. Künzel (2010) wies 

darauf hin, dass damit ursprünglich der 
Zweck verfolgt wurde, forschungsorien-
tierten Zahnärzten den Erhalt von Fach-
zahnarztbezeichnungen für bestimmte 
grundlagenwissenschaftliche „Subdis-
ziplinen“ wie Anatomie, pathologische 
Anatomie, Biochemie, Physiologie, 
Pharmakologie und Toxikologie, Patho-
biochemie und Pathophysiologie sowie 
Sozialhygiene zu ermöglichen [21]. 

Hingegen wurden jahrzehntelange 
Bestrebungen einzelner Vertreter kli-
nischer Disziplinen, auch einen Fach-
zahnarzt für Zahnärztliche Prothetik 
und einen Fachzahnarzt für Parodonto-
logie zu etablieren, von verschiedener 
Seite unterlaufen und stießen auch 
beim Ministerium für Gesundheits-
wesen der DDR (MfGe) auf wenig Reso-
nanz [21].

Die wesentlichen Fachzahnarzt-
bezeichnungen in der ehemaligen DDR 
lauteten somit Allgemeine Stomatolo-
gie, Kinderstomatologie, orthopädische 
Stomatologie (Kieferorthopädie) und 
Kieferchirurgie [1, 8]. 

Fachärzte und Fachzahnärzte 
in der ersten Phase der Bun-
desrepublik Deutschland 
(1949 bis 1990)

In der ersten Phase der marktwirtschaft-
lich-kapitalistisch ausgerichteten De-
mokratie der Bundesrepublik Deutsch-
land (BRD, 1949–1990) erhielten Dop-
pelapprobierte noch bis 1951 die Be-
zeichnung „Facharzt für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten“, ohne dass hier-
zu eine zusätzliche Fachausbildung von 
ihnen verlangt worden wäre [9]. Kiefer-
chirurgen mit qualifizierter Ausbildung 
gaben sich von 1951 bis 1976 den Na-
men „Facharzt für Kiefer- und Gesichts-
chirurgie“ und firmieren seit 1976 unter 
der Bezeichnung „Facharzt für Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie“ (abgekürzt: 
„MKG-Chirurgie“). 1987 wurde die Zu-
satzbezeichnung „Plastische Operatio-
nen“ aufgenommen [9]. 

In der Kieferorthopädie wurde die 
bereits 1935 eingeführte Fachzahnarzt-
bezeichnung weitergeführt. 

Im Jahr 1975 wurde die Weiterbil-
dung zum Fachzahnarzt für Oralchirur-
gie [9] zugelassen. Dieser Fachzahnarzt 
konnte sich flächendeckend etablieren. 

Im gleichen Jahr kam es auch zur 
Schaffung des Fachzahnarztes für öf-
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fentliches Gesundheitswesen [10]. Auf-
grund des jahrzehntelang anhaltenden, 
drastischen Personalabbaus im öffent-
lichen Gesundheitsdienst [2] ergaben 
sich hier allerdings kaum Perspektiven, 
so dass diese Fachrichtung nur eine ver-
gleichsweise geringe Bedeutung erlangt 
hat.

1983 wurde im Geltungsbereich der 
Landeszahnärztekammer Westfalen-
Lippe die Fachzahnarztbezeichnung für 
Parodontologie geschaffen. Sie hat bis-
lang nur regionale Auswirkungen entfal-
tet. 

Fachärzte und Fachzahnärzte 
in der zweiten Phase der Bun-
desrepublik Deutschland  
(seit 1990)

In der zweiten Phase der Bundesrepu-
blik Deutschland (seit 1990) wurden 
die Weiterbildungsbezeichnungen der 
alten BRD belassen, jene hingegen, die 
in der ehemaligen DDR realisiert wor-
den waren (insbesondere die Fach-

zahnarztbezeichnungen für Kindersto-
matologie, Allgemeine Stomatologie 
und Kieferchirurgie) wieder abge-
schafft. 

Die in den 13 Jahren der Fachzahn-
arztperiode (1977 bis 1990) entstande-
nen zahnärztlichen Kieferchirurgen 
wurden aufgrund einer Sonderregelung 
in Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen nach 
westdeutscher Lesart überführt (mit na-
tionaler Beschränkung ohne Gültigkeit 
für andere europäische Länder) [17]. Die 
Allgemeine Stomatologie wurde 2008 
als Fachzahnarztbezeichnung für All-
gemeine Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde wieder eingeführt (allerdings nur 
im Geltungsbereich der Landeszahnärz-
tekammer Brandenburg).

Bundesweit sind die seit längerer 
Zeit anstehenden weiteren Fachzahn-
arztqualifikationen, insbesondere für 
Zahnärztliche Prothetik, Zahnerhaltung 
und Parodontologie noch nicht etab-
liert. Auch Differenzierungen auf niedri-
gerer Ebene in Form von Zusatzbezeich-
nungen – wie in der Medizin üblich – 
existieren noch nicht. 

Eine zusammenfassende Darstel-
lung unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen fin-
det sich in den Tabellen 1 und 2. Daraus 
geht das wechselvolle Ringen um drei 
Facharzt- und zwölf Fachzahnarzt-
bezeichnungen seit 1924 hervor. 

Status quo und Ausblick

Die Vereinigung der deutschen Hoch-
schullehrer für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (VHZMK) verfasste auf ih-
rer Hauptversammlung im Jahr 2008 
unter Einbeziehung sämtlicher ihr zuge-
höriger Fachdisziplinen (einschließlich 
MKG-Chirurgie, Oralchirurgie, Kiefer-
orthopädie, Zahnärztliche Prothetik, 
Zahnerhaltungskunde und Parodonto-
logie) folgenden Aufruf (Kasten):

Dieser Aufruf wurde von allen Fach-
disziplinen einstimmig (ohne Gegen-
stimmen, ohne Enthaltungen) ver-
abschiedet. Die VHZMK mahnte damit 
solidarisch mit allen ihren Gruppierun-

Tabelle 1 Übersicht über zahnmedizinische Fachgebietsbezeichnungen seit 1924 (Jahr der  

erstmaligen Einführung in Klammern).

Table 1 Overview over specialist licenses sinde 1924 (year of the first-time introduction in 

brackets).  (Abb. 1 u. 2: H.J. Staehle)

Facharztbezeichnungen (Doppelapprobierte)

1.

2.

3.

Fachzahnarztbezeichnungen (Einfachapprobierte)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (1924)

Facharzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie (1951)

Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (1976)

Fachzahnarzt für Kieferorthopädie (1935)

Fachzahnarzt für Kieferchirurgie (1935)

Fachzahnarzt für Kieferkrankheiten (1942)

Fachzahnarzt für Kinderstomatologie (1961)

Fachzahnarzt für Allgemeine Stomatologie (1961)

Fachzahnarzt für Oralchirurgie (1975)

Fachzahnarzt für Öffentliches Gesundheitswesen (1975)

Fachzahnarzt für Sozialhygiene (1983)

Fachzahnarzt für Parodontologie (1983)

Fachzahnarzt für Mikrobiologie (1983)

Fachzahnarzt für theoretisch-experimentelle Medizin (1983)

Fachzahnarzt für Allgemeine Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (2008)
„Neue Gebietsbezeichnungen für 
Fachzahnärzte
An den deutschen Universitäts-ZMK-
Kliniken sind folgende Basis-Diszipli-
nen durch Lehrstühle vertreten: MKG-
Chirurgie, Kieferorthopädie, Zahn-
ärztliche Prothetik, Zahnerhaltungs-
kunde. An einigen Standorten gibt es 
weitere Lehrstühle und eigenständige 
Abteilungen, z. B. für Parodontologie, 
Kinderzahnheilkunde, Oralchirurgie.
Bislang existieren von einigen regiona-
len Ausnahmen abgesehen lediglich 
eine Facharztbezeichnung (Mund-Kie-
fer-Gesichts-Chirurgie) sowie zwei 
Fachzahnarztbezeichnungen (Oral-
chirurgie, Kieferorthopädie).
Da sich die Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde inzwischen sehr stark wei-
terdifferenziert hat, erscheint es an-
gemessen, weitere Fachzahnarzt-
gebiete einzuführen.
Die VHZMK fordert die Landeszahn-
ärztekammern daher auf, in dieser 
Angelegenheit aktiv zu werden, ihre 
vorhandenen Gestaltungsmöglich-
keiten wahrzunehmen und die zu-
künftige Entwicklung entscheidend 
mitzubestimmen“ [37].



Name der 
Fachrichtung

Schulzahnärzte

Qualifikation für 
die Behandlung 
Kieferverletzter in 
Lazaretten

Facharzt für 
Zahn-, Mund- 
und Kieferkrank-
heiten

Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie

Fachzahnarzt für 
Kieferchirurgie

Fachzahnarzt für 
Kieferkrankheiten

Facharzt für Kie-
fer- und Gesichts-
chirurgie/Facharzt 
für Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie

Fachzahnarzt für 
Kinderstomatolo-
gie

Fachzahnarzt für 
Allgemeine 
Stomatologie

Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie

Fachzahnarzt für 
öffentliches 
Gesundheitswesen

Fachzahnarzt für 
Kieferchirurgie

Fachzahnarzt für 
Parodontologie

Fachzahnarzt für 
theoretisch-expe-
rimentelle Medi-
zin

Voraussetzung

Nicht genau definiert

Nicht genau definiert 
(„Lehrgänge“)

Ärztliche und (sic!) 
zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige Weiter-
bildung 

Zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige (später 
vierjährige) Weiterbil-
dung

Zahnärztliche oder 
(sic!) ärztliche Appro-
bation; dreijährige 
Weiterbildung

Zahnärztliche oder 
(sic!) ärztliche Approba-
tion; dreijährige 
Weiterbildung

Ärztliche und (sic!) 
zahnärztliche Approba-
tion; fünfjährige Fach-
ausbildung

Zahnärztliche Approba-
tion; vierjährige Weiter-
bildung (teils zuzüglich 
von Zusatzprogrammen)

Zahnärztliche Approba-
tion; vierjährige Weiter-
bildung

Zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige Weiter-
bildung

Zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige Weiter-
bildung

Zahnärztliche Approba-
tion; mehrjährige Wei-
terbildung

Zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige Weiter-
bildung

Variabel

Jahr der Einführung

1902
Gründung der ersten Schulzahnklinik in Straßburg/
Elsaß

1914 bis 1918
(während des Ersten Weltkriegs)

1924

1935
Anmerkung: Nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD 
und der ehemaligen DDR (dort später als Fachzahnarzt 
für orthopädische Stomatologie) weitergeführt

1935
Anmerkung: 1942 wieder abgeschafft; 1977 wieder 
in der ehemaligen DDR eingeführt; 1990 in der BRD 
wieder abgeschafft (s. u.)

1942
Anmerkung: Der einfach approbierte Fachzahnarzt für 
Kieferkrankheiten sollte vornehmlich die (kleine) Oral-
chirurgie abdecken, der doppelapprobierte Facharzt für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten die (große) Kie-
ferchirurgie

1951
Anmerkung: Seit 1976 heißt in der BRD die Bezeich-
nung Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie; in 
der ehemaligen DDR lautete sie bis 1977 Facharzt für 
Kieferchirurgie; Seit 1987 ist Erwerb der Zusatzbe-
zeichnung „plastische Operationen“ (zweijährige Zu-
satzausbildung nach bestandener Facharztprüfung) 
möglich

1961
Anmerkung: 1990 im Zuge der Eingliederung der 
ehemaligen DDR in die BRD wieder abgeschafft; 
Führen vorhandener Bezeichnungen allerdings bis 
heute möglich

1961
Anmerkung: 1990 im Zuge der Eingliederung der 
ehemaligen DDR in die BRD wieder abgeschafft; 
Führen vorhandener Bezeichnungen allerdings bis 
heute möglich; 2008 im Geltungsbereich der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg als Fachzahnarzt für 
Allgemeine Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde wie-
der eingeführt (s. u.)

1975

1975
Anmerkung: In der ehemaligen DDR seit 1983 ent-
sprechende Weiterqualifikation mit der Bezeichnung 
Fachzahnarzt für Sozialhygiene

1977
Anmerkung: 1989/1990 wieder abgeschafft; 

1983
Anmerkung: Nur im Geltungsbereich der Landes-
zahnärztekammer Westfalen-Lippe

1983
Anmerkung: Verfügung und Mitteilung des DDR- 
Ministeriums für Gesundheitswesen (VuMMGW); in 
Schlüsseltabelle der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung der BRD mit Bezug auf § 6 Abs. 1 BMV über-
nommen (Nr. 361)

Gesellschaftliche Rah-
menbedingungen

Monarchie mit marktwirtschaft-
lich-kapitalistischer Ausrichtung 
(Deutsches Kaiserreich)

Monarchie mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Deutsches Kai-
serreich)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Weimarer Re-
publik)

Nationalsozialistische 
Diktatur („Drittes Reich“)

Nationalsozialistische Dikta-
tur („Drittes Reich“)

Nationalsozialistische Dikta-
tur („Drittes Reich“)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Bundesrepu-
blik Deutschland)

Republik in Form einer kom-
munistischen Diktatur (Deut-
sche Demokratische Repu-
blik)

Republik in Form einer kom-
munistischen Diktatur (Deut-
sche Demokratische Repu-
blik)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Bundesrepu-
blik Deutschland)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Bundesrepu-
blik Deutschland)

Republik in Form einer kom-
munistischen Diktatur (Deut-
sche Demokratische Repu-
blik)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Bundesrepu-
blik Deutschland)

Republik in Form einer kom-
munistischen Diktatur (Deut-
sche Demokratische Repu-
blik)
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Fachzahnarzt für 
Mikrobiologie

Fachzahnarzt für 
Allgemeine 
Zahn-, Mund- 
und Kieferheil-
kunde

Variabel

Zahnärztliche Approba-
tion; dreijährige Weiter-
bildung

1983
Anmerkung: Verfügung und Mitteilung des DDR- 
Ministeriums für Gesundheitswesen (VuMMGW); in 
Schlüsseltabelle der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung der BRD übernommen (Nr. 359) 

2008
Anmerkung: Nur im Geltungsbereich der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg

Republik in Form einer kom-
munistischen Diktatur (Deut-
sche Demokratische Repu-
blik)

Republik mit marktwirt-
schaftlich-kapitalistischer 
Ausrichtung (Bundesrepu-
blik Deutschland)
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gen die Kammern, ihre vom Gesetzgeber 
zugedachte Verantwortung in Sachen 
postgradualer Weiterqualifikation erns-
ter als bisher zu nehmen. 

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
äußerte sich zu dieser Sachlage im glei-
chen Jahr wie folgt: „Die Weiterbildung 
zum Fachzahnarzt ist die höchste Stufe 
der zahnärztlichen Qualifizierung. Die 
Gestaltung der Weiterbildung und die 
Vergabe von Fachzahnarzttiteln unterlie-
gen auf Grundlage der Heilberufsgesetz-
gebung der Länder ausschließlich der Ho-
heit der Landeszahnärztekammern und 
sollen im Rahmen eines modularen Vor-
gehens mit den betreffenden Hochschul-
einrichtungen abgestimmt werden (Ko-
operationsvertrag)“ [4].

Speziell in der Medizin und Zahn-
medizin hat der Gesetzgeber mit dem 
Weiterbildungsrecht den Kammern 
nicht ohne Grund eine besondere Auf-
gabe zugedacht. Damit sollte ein sensib-
ler, für die medizinische Versorgung der 
Bevölkerung relevanter Bereich vor den 
Effekten des Marktes geschützt werden. 
Die meisten deutschen Zahnärztekam-
mern haben auf diesem Bereich aller-
dings nur wenige Aktivitäten ent-
wickelt. Auch in anderen europäischen 
Ländern wurde große Zurückhaltung ge-
übt [26].

Damit wurden viele Chancen einer 
geordneten Weiterentwicklung des Be-
rufsstandes vergeben. Als sich beispiels-
weise nach dem Zweiten Weltkrieg an den 
Universitäten nach und nach eigenstän-
dige zahnmedizinische Abteilungen he-
rausbildeten, wäre es geboten gewesen, 
neben der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie für Doppelapprobierte und der 
Kieferorthopädie und Oralchirurgie für 
Einfachapprobierte zumindest die Zahn-
ärztliche Prothetik, die Zahnerhaltung 
und die Parodontologie als weitere Fach-

zahnarztgebiete auszuweisen. Über den 
Weg fachlich begründeter Zusatzbezeich-
nungen hätten sich weitere Differenzie-
rungsmöglichkeiten angeboten. 

Damit wäre auch die fachlich unaus-
gewogene Richtungsentscheidung aus 
der NS-Zeit, nämlich den Fachzahnarzt 
für Kieferorthopädie und den Fachzahn-
arzt für Oralchirurgie (seinerzeit als 
Fachzahnarzt für Kieferkrankheiten be-
zeichnet) einzuführen und die Prothe-
tik, Zahnerhaltung und Parodontologie 
auszuklammern, korrigiert worden. 

Dieser Weg wurde aber nicht einge-
schlagen. Aufgrund der abwartenden 
Position der Zahnärztekammern, die ih-
rem staatlichen Auftrag als Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts nur sehr zöger-
lich nachkamen, mussten andere Mög-
lichkeiten der postgradualen Ausbil-
dung gesucht werden. Beispiele dafür 
sind die Spezialisierungsprogramme ei-
niger wissenschaftlicher Fachgesell-
schaften (nach dem Vorbild europäi-
scher Fachgesellschaften) und die neu-
erdings in den Fokus des Interesses ge-
rückten postgradualen Masterausbil-
dungen mit teilweise stark kommerziel-
lem Hintergrund.

Welche Folgen eintreten können, 
wenn etablierte Institutionen untätig 
bleiben, kann an einem historischen 
Beispiel aufgezeigt werden, das die zahn-
medizinisch-wissenschaftliche Qualifi-
kation betrifft. 

Vor etwa 100 bis 130 Jahren beklagte 
man im damaligen Deutschen Reich ei-
nen Handel mit dem Titel Doctor of 
Dental Surgery (DDS). Er wurde vor al-
lem von privaten Universitäten mit 
staatlicher Anerkennung aus Nordame-
rika angekurbelt. Diese Aktivitäten wa-
ren das marktkonsequente Ergebnis ei-
ner unzureichenden akademischen Aus-
bildung von Zahnärzten an den deut-

schen Universitäten. Erst als von staatli-
cher Seite ein entsprechendes Angebot 
geschaffen wurde, verloren diese von 
„Schwindelinstituten“ (so die damalige 
Bezeichnung) ausgehenden Praktiken 
an Bedeutung [23a]. 

Medizinhistorisch betrachtet gibt es 
heute ganz offensichtliche Parallelen 
zur damaligen Situation. Die marktkon-
forme Antwort auf die Zurückhaltung 
der Zahnärztekammern in der Weiterbil-
dung einerseits und die sich abzeich-
nende Kommerzialisierung einiger Uni-
versitäten andererseits ist heute ein für 
die Zahnärzteschaft wie auch die Bevöl-
kerung kaum noch durchschaubarer 
Wildwuchs von Zertifikaten unter-
schiedlichster Qualität.

Etliche „Strohmann-Universitäten“ 
vergeben inzwischen zahnmedizinische 
Titel, obwohl sie selbst über keine oder 
nur sehr begrenzte zahnmedizinische 
Einrichtungen verfügen.

So reicht die Palette bei den kosten-
pflichtigen Masterprogrammen von 
sehr guten und zukunftsweisenden 
Lehrgängen bis hin zu Veranstaltungs-
reihen, die man bei näherer Betrachtung 
als Etikettenschwindel betrachten kann 
[30, 31, 32, 33]. 

Obwohl dringender Handlungs-
bedarf besteht, stößt eine Erörterung zur 
Weiterentwicklung des Fachzahnarzt-
wesens bis heute auf kritische Stimmen. 
So beschloss zum Beispiel die Vertreter-
versammlung der Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg in Fortfüh-
rung ihrer jahrzehntelangen Verweige-
rungshaltung im Jahr 2008 lapidar: „Die 
Einführung weiterer Fachzahnarztgebie-
te wird abgelehnt“ [38]. Der Freie Ver-
band Deutscher Zahnärzte führte dazu – 
ebenfalls im Jahr 2008 – aus: Die Einfüh-
rung weiterer Fachzahnarztgebiete wird 
aus berufspolitischen Gründen abge-
Tabelle 2 Zeitliche Abfolge der Einführung von postgradualen Qualifizierungen für bestimmte zahnmedizinisch/medizinische Fachrichtungen.

Table 2 Temporal sequence of the introduction of postgradual qualifications concerning specialist dental/medical disciplines.
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lehnt, weil sie die Gefahr von selektiven 
Vertragmodellen und eine Zersplitte-
rung der Zahnärzteschaft verstärkt [11]. 
Der Deutsche Arbeitskreis für Zahnheil-
kunde (DAZ) äußerte sich 2008 dazu wie 
folgt: „Fatale Folgen für die Versorgung 
der Patienten und die Kosten im Ge-
sundheitswesen erkennt der Vorstand 
des Deutschen Arbeitskreises für Zahn-
heilkunde (DAZ) für den Fall einer Än-
derung der Muster-Weiterbildungsord-
nung in Richtung weiterer künstlicher 
Spezialisierungen, insbesondere über 
den Erwerb postgradualer Zusatzqualifi-
kationen“ [6].

Vor diesem Hintergrund gab die 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde (DGZMK) und die 
Vereinigung der Hochschullehrer für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

(VHZMK) 2009 ein Positionspapier he-
raus, das eine Kanalisierung der zahn-
medizinischen Weiterqualifikationen 
einschließlich der Beteiligung von Kam-
mern, Fachgesellschaften und Hoch-
schullehrern erneut anmahnt [7].

Trotz zahlreicher ablehnender Stim-
men aus der etablierten Zahnärzteschaft 
ist zu erwarten, dass die institutionelle 
postgraduale Weiterqualifikation unter 
Einschluss aller relevanten Disziplinen 
auch in Deutschland Fuß fassen wird – 
entweder unter primär fachlicher Sicht 
in Form neuer Fachzahnarzt- und Zu-
satzbezeichnungen, was zu begrüßen 
wäre oder unter primär marktwirtschaft-
lich-kommerzieller Sicht, was zu Ver-
werfungen führen dürfte. Aber weitere 
Spezialisierungen werden sich nicht auf-
halten lassen [22]: „Nichts ist mächtiger 

als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“ 
(Victor Hugo).  
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